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Für Auskünfte stehen Ihnen unsere für den Bereich zuständigen
Bearbeiter während der Kundendienstzeit von 8 bis 12 Uhr
(Tel. 0732/7720-14143) gerne zur Verfügung.

Für Fragen zur energiesparenden Bauweise, zum
energetischen Befund und zur barrierefreien
Bauweise sowie zum Verzicht auf mineralölbasierte
Dämmstofe steht Ihnen der OÖ Energiesparverband,
4020 Linz, Landstraße 45, Tel. 0800/205 206 (kostenlos)
oder Tel. 0732/7720-14860 jederzeit gerne zur Verfügung.

Allgemeines zur Förderung:
Gefördert wird:
1. die Errichtung eines einzelnen Eigenheims mit höchstens 2 Wohnungen
2. die Errichtung eines Eigenheims als Teil einer Reihenhaus- oder Doppelhausanlage

Die Errichtung einer zweiten Wohnung wird geördert, wenn sie innerhalb von 10
Jahren ab Datum der ursprünglichen Baubewilligung errichtet und von nahestehenden
Personen bewohnt wird.
Jede Wohnung muss eine Mindestgröße von 80 m² aufweisen.
Energetische Mindestanorderungen laut Oö. Bautechnikverordnung sowie
Mindestanforderungen an Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen sind zu
erüllen.
Mit dem Bau dürfen Sie erst nach Erteilung des vorzeitigen Baubeginns durch
die Abteilung Wohnbauförderung beginnen.

Wo wird die Förderung beantragt?
Die Förderung können Sie bei der Abteilung Wohnbauförderung, Bahnhofplatz 1,
4021 Linz, beantragen. Das dazu erorderliche Formular SGD-Wo/E-58 nden Sie
auf unserer Homepage: www.land-oberoesterreich.gv.at > Themen > Bauen und
Wohnen > Förderungen > Neubau (Eigenheime)

Wohnbauförderung
Errichtung eines Eigenheims
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Wie ist der Förderungsablauf?
Ansuchen um Förderung:
● Der Antrag ist vor Baubeginnmit den angeührten Unterlagen zu übermitteln. Die

Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn kann erst erteilt werden, wenn der
Grundbuchsauszug, lautend au Ihren Namen, der rechtskrätige
Baubewilligungsbescheid und der genehmigte Einreichplan beigelegt sind.
Tipp: Um die Bearbeitungszeit wesentlich zu verkürzen, können Sie bereits vor
Antragstellung die Bauteilbeschreibung, Ihren Plan und den Energieausweis an den
OÖ Energiesparverband übermitteln.

Prüfung Ihres Förderungsansuchens:
● Die örderrechtliche Prüung erolgt durch die Abteilung Wohnbauörderung /

Reerat Eigenheim und die energietechnische Prüung durch den
OÖ Energiesparverband.

Bewilligung Ihres Förderungsansuchens:
● Nach positiver Prüung Ihres Antrags wird dieser der Landesregierung zur

Bewilligung vorgelegt.
● Ihr Wohnbaureerent, LH-Stv. Dr. Manred Haimbuchner, übermittelt Ihnen nach

der Bewilligung die Zusicherung mit allen relevanten Förderungsauagen. Eine
Kopie der Zusicherung geht automatisch an die HYPO Oberösterreich
(=OÖ Landesbank AG).

Voraussetzungen der HYPO Oberösterreich als Darlehensgeberin für
die Auszahlung des Darlehens:
● Vorlage der Rohbaubestätigung, die von Ihrer Gemeinde ausgestellt wird
● Rücksendung des gerichtlich oder notariell beglaubigten Schuldscheins
● Der HYPO Oberösterreich bleibt es unbenommen, weitere erorderliche Nachweise,

vor allem im Hinblick auf die Absicherung des Darlehens, zu verlangen.
● Die HYPO Oberösterreich lässt sich als Pandrechtsgläubigerin im Grundbuch

eintragen.
● Die HYPO Oberösterreich zahlt Ihr Darlehen nach grundbücherlicher Eintragung aus.

Voraussetzungen für die Überweisung des einmaligen Bauzuschusses:
● Nachweis über den Bezug des geörderten Eigenheims (Meldebestätigungen)
● Nachweis über die Augabe der bisherigen Miet- und Eigentumsrechte

(Kündigung des Mietvertrags bzw. Vorlage des Kauvertrags)
● Erüllung aller energetischen Auagen
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Höhe des geförderten Hypothekardarlehens:
Die Höhe des Basisdarlehens beträgt 75.000 Euromit einem Zuschuss von
10.000 Euro.

Mögliche Förderzuschläge:
Das geörderte Hypothekardarlehen erhöht sich um:

● 15.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 2.000 Euro bei Verzicht au
mineralölbasierte Dämmstofe an der thermischen Hülle (davon ausgenommen sind
erdberührte Dämmschichten).

● 5.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 1.000 Euro, wenn das Eigenheim
barrierefrei errichtet wird.

● 15.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 2.000 Euro ür jedes Kind, das zum
Zeitpunkt der Antragstellung mit Hauptwohnsitz im gemeinsamen Haushalt der
antragstellenden Person lebt, wenn diese oder die mit dieser Person in einer Ehe,
Lebensgemeinschat oder eingetragenen Partnerschat lebende Person ür das Kind
Familienbeihile bezieht.

● 20.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 2.500 Euro ür jedes Kind mit
erhöhter Familienbeihile au Grund erheblicher Behinderung, das zum
Zeitpunkt der Antragstellung mit Hauptwohnsitz im gemeinsamen Haushalt der
antragstellenden Person lebt, wenn diese oder die mit dieser Person in einer Ehe,
Lebensgemeinschat oder eingetragenen Partnerschat lebende Person ür das Kind
Familienbeihile bezieht.

● 3.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 500 Euro, wenn das Eigenheim in
einem Siedlungsschwerpunkt errichtet wird.

● 25.000 Euro Darlehen mit einem Zuschuss von 3.500 Euro ür die Errichtung einer
zweiten Wohnung.

Wohnbauförderung
Errichtung eines Eigenheims









Detaillierte Informationen zu den Förderungen
der Oö. Wohnbauförderung sowie die Richtlinien
und Formulare fnden Sie auch unter:
www.wohnfuehlland.at

Land Oberösterreich
Direktion Soziales und Gesundheit
Abteilung Wohnbauförderung
4021 Linz, Bahnhofplatz 1
Tel. 0732-7720-14143
email: wo.post@ooe.gv.at


